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23at3rtbluitö fjlnjuroirfett unb burdj 2luffieHung oon
Settfähen baS Ictbige Sorgunwefen ju befämpfen, fo hat
nämlich ber ganze gewerbliche SDtittelftanb ein lebhaftes
3ntereffe baran, btefe Stefolutionen enbltch in bie Tat
umzufetjen.

3eber oernünftige ©ewerbetreibenbe fotlte eS mit ®an£
begrüben, baf man offen unb frei ber breiten ßffent*
llchfett oerfünbet, mit bem Sorgunwefen tnuf gebrochen
werben. SBeber Ueitiliche Seben fer. burch eoentuellen

Serluft an Stunben, noch ängftltdjeS 2lbwägen, ob ber

Zaghafte Stonfurrent eoentuell einen Sorteil haben fônnte,
barf unS abhalten, bem Übel energifd) entgegenzutreten.
3ebe Reform bringt etwaige SöcEfchläge, aber eine ge*

funbe SBirtfcfiaftSpolltif wirb balb reichlichen unb lohnen*
ben (Sriat} für ben erlittenen 2lu§fall fd^affe«. SBaS nütjt
bem ®efchäft§mann ber größere Urofaf an SBaren, wenn
er babei feinen Serpfücf)tungen nicht na^fommen fann
unb feine Sücher anfchweHen! ©benfo unllug hanbelt
ber ©ewerbetreibenbe, ber bie halbe 3eit auf ben Seinen

ift, um Strbeit ju erhafcfjen, feinen Sollegen möglichft otcl
Stunben abzufcfjleppen, wenn er babei nur bem Sorg--
unwefen Sorfdjub Ietftei, anftatt gegen bar ju liefern.

3n ben ©ewerben, wo bie ©infühtung ber Sarzalp
lung nicht burchfühtbar, foHte fie in ©egenredhnung monat*

lidj, bei 3lngefte£lten unb Seamten enifprecSjerb beren

©ehaltSjahlung unb bei Arbeitern ber jeweiligen Sohn*
periobe folgen. SBer eS für ratfam hält, einem ^Rentner

ober ©petulant p borgen, barf ftch nic£)t wunbern, ftatt
bar eine halbjährliche Zahlung in «einen Säten ju er*

halten. Sielleicht bentt fcf>on mancher, bie ^eorie hat
letät ©runbfäfe ju bittteren, in ber ißrejets fiel« (ich

bie ©ache anberS. 9Jlit bem ^rinjip, nur gegen Sar*
Zahlung ju arbeiten, hat ein betannter ©ewerbeiteibenber,
ber eine 30jährige praftifdfje ©rfahrung hinter ftch hat,
fein ©efchäft begonnen, unb bis heute zur ooUften 3«-'
frieben^eit butet) geführt ohne IHti et ficht auf Sottegen, bie
auch iefjt troh bebeutenben ©dhäben non bem alten ©djlen*
brian nicht laffen tonnen. 2lnberfetts ift mit greuben

ju ïonftatieren, baft »tele Sefannte bem Seifpiel gefolgt

ftnb; aber wa§ bebeuten einzelne, wenn fid) bie fDlaffe

nicht zur Umfeljr bewegen läftt! Siïiit 2lu§nahme ber

Sauhanbwetfer läftt ftch ^ Sarzahlung bireft burefj»

führen, bei biefen empfiehlt ftch mögllthft frühzeitige Staten*

Zahlung bezw. ©icherfteUung ber fontrahterten Seiträge
burch hen Sauherrn ober burdj baS Sauftanb werfer*
iß fanbrecht.

3n ber SetleibungS* unb StahrungSmittelbranche be*

fleht fein ftichhaltiger ©runb gegen bie ®urcftfübrbarfeit.
®aS ißahlifum wirb ftch an bie Sarzahlung gewöhnen.

SetreffS beS ©parens feien bie fmnbwerfer* unb
©ewerbetretbenben bringenb gewarnt cor ben Agenten
gewiffer Stetnbanfen, welche ben «einen Beuten mittelft
nieblicher Staffelten baS ©paren lehren wollen, um mit
bem ©elbe bie ®ioibenben ber 2l£iionäre z« erhöhen.

SJtan führe baS ffüffige ©elb einer gut funbierten
Santonal-, @emerbe= ober ^»anbwetferbanf ober bergleichen

ZU, fo trägt eS 3i"fen gum ©egen unb zur fxebung beS

gewerblichen SftittelftanbeS.

0erbanä$we$e8.
®ie 3ahte$t>eifaimnïtt»g De§ fdjweizerifchttt Ser=

banbeë Der Spengler u»D Qnftaöüteure finbet am
27. 3uni In ©cf) äff h auf en ftatt. @S foil eine Sohn*
unb 2lrbeiterfontrolle eingeführt werben.

®er Schweizer. ®ß(SjÖecfermeiftert>erbaaD hielt feine

©eneraloerfawmlung ©onntag ben 9. Sötai im fwtel
„SanbhauS" in SB il (©t. ©allen) ab. Um KF/ä Uhr
würbe bie Serfammlung non Sräftbent ©uter eröffnet.

211S ©timmenzähler beliebten SaltiS (3ürich) unb
iß ft ft er (SBinterthur). ®aS ißrotofoll ber ^Delegierten *

oetfammlung erhtelt bie ©enehmigung. ®er 3fahreSJ«
bei trag würbe nach Antrag beS SorftanbeS pro 9Jlit=
gtieb auf 2 f?r. unb pro befdjäftigten Strbeiter auf 1 gr.
beftimmt. @§ würbe befanntgegeben, ba^ SBer!ftatt*
orbnungen zu halten ftnb unb 00m ©efretariat ber
UnfaHoerftdherung bezogen werben fönnen, unb zwar
gratis, ©efeetär Slfcfjwanben unb ©tillhart er*
teilten Sériât über bie Serhanblungen ber ©i^ung beS
SBeltern SorftanbeS beS Schweizer. ©ewerbeoeretnS 00m
3. SJtai in, Dlten betr. ©efahrenflaffen unb ©efahren*
ftufen beS UnfaßoerftcherungSgefeheS. 2lnfdhlie§enb würbe
eine S 0 m m i f f i 0 n beftimmt oon ©uter (SBalb), SJÎfigg*
1er ®hal),

_

Slfchwanben (SüSnacht) unb ©tiHhart (SBit)
betr. ©tuöium tn ©a^en ©efahrenflaffen unb ©efahren*
ftufen, fowte ißrämienanfähen unb UnfaHoerhütungen im
©achbeeferberufe zur Sernehmlaffung ber ©ibgen. Unfall*
nerficherungSanftalt. ®le®elegiertenoerfammlung
pro 1916 würbe nach Sujern beftimmt.

generwifjr*Sir6auD Des Seztrïeë 3Bïich=fîaaD.
©onntag 16, SOtai fanb in ber „©onne" in SirmenS*
borf bie ®elegtertenoerfammlung ftatt, bie oon 34 21b*

georbneten ber SerbanbSfeftionen befudjt war. ißroto*
foil, 3ahreSberi<ht unb ^Rechnung, weld) le^tere mit einem
2l«iöfalbo oon 1263 gc. abfdjlofj, würben genehmigt.
3« Énerîennung feiner Serbienfte um ben Serbanb
würbe £>anS ©utter, Sommanbant, tn §öngg,
©rünber unb langjähriger ißräfibent, mit 2if«amation
Zum ©hïenwitglieb ernannt, gür baS fommenbe
3ahr würbe bie 2lbhaltung eines breitägigen
DffijterSfurfeS befdjloffen.

SöjioeM. Mattii bcr$c«er unb DiaMinijteii
Gestion Êaufaiitce unie Umgebung.

5e5tionss^3eficht übet* ben Siut'fus fitt? nute#
cljemifches Sd?tncißen.

iTcach unferem im grühjahr 1914 aufgefteüten ©tubien*
Programm, welches wir leiber infolge ber gegenwärtigen
Ucnfiänbe befchränfen mußten, war ein ßurfuS für auto*
chemtfäjeS @chwei§en oorgefehen worben. ®anf ber
wohlwoßenben ÜRitwirfung ber ©efellfc^aft SBaffermann,
Bieber & ©ie, ber gabrifar.ten ber bazu nötigen Srobufte,
ift eS uns glüdttcherweife gelungen, biefen, feit langem
gewünfehten SîurfuS für autodjemifcheS ©d) weisen zu
oerwirflichen. ®erfelbe fanb ©onntag ben 7. SJtärz 1915,
tn beren neuen gabrifräumen, 12 Avenue William
Fraisse, ftatt. @S wohnten bemfelbett 31 Teilnehmer bei.

®er KurfuS fanb morgens um 972 Uhr ftatt unb
begann mit einem hiftoüfcheH überblicf ber Schweifung
bis zur ©rfinbung beS autochemifdhen SerfahrenS. Stach
jahrelangen Serfu^en mit ©aftolin tn pubertiertem unb
flüffigem 3ufianbe, ift eS ber ©efeüfchaft SBaffermann,
Bieber & ©ie. fchliefltcf) gelungen, ein hanblicheS, leicht
anzuwenbenbeS, ftarf fonzentrierteS ißrobu« in halb-
feuchter gorm zu erhalten. ®ur<h ben Sortrag fonnten
wir uns auch oon ben theoretifcljen unb praftifchen
©dhwxerigfeiten iRedjetifcfiaft ablegen, bie zu überwinben
waren, um Präparate herzufteHen, welche bie oerfcf)tebenen
in Seiracht fommenben Sebingungen für baS ©^weifen
aller in ber 3nbuftrie oorfommenben Sötetalle erfüllen, z-S. :

a) ®te oetfchlebenen ©orten oon ©ufetfen, ©ifen,
Stahl, fchmtebbarer ©uf, ©pezialfiahl unb 2llu*
minium;

b) Stupfer, Srouze, Stiefel unb SJtefftng auf obige
SDtetaKe;

c) ©taht, ©ifen unb ©ufeifen auf etnanber.
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Barzahlung hinzuwirken und durch Ausstellung von
Leitsätzen das leidige Borgunwesen zu bekämpfen, so hat
nämlich der ganze gewerbliche Mittelstand ein lebhaftes
Interesse daran, diese Resolutionen endlich in die Tat
umzusetzen.

Jeder vernünftige Gewerbetreibende sollte es mit Dank
begrüßen, daß man offen und frei der breiten Offent-
lichkeit verkündet, mit dem Borgunwesen muß gebrochen
werden. Weder kleinliche Bedenken durch eventuellen

Verlust an Kunden, noch ängstliches Abwägen, ob der

zaghafte Konkurrent eventuell einen Vorteil haben könnte,

darf uns abhalten, dem Übel energisch entgegenzutreten.
Jede Reform bringt etwaige Rückschläge, aber eine ge-

sunde Wirtschaftspolitik wird bald reichlichen und lohnen-
den Ersatz für den erlittenen Ausfall schaffen. Was nützt
dem Geschäftsmann der größere Umsatz an Waren, wenn
er dabei seinen Verpflichtungen nicht nachkommen kann

und seine Bücher anschwellen! Ebenso unklug handelt
der Gewerbetreibende, der die halbe Zeit auf den Beinen
ist, um Arbeit zu erHaschen, seinen Kollegen möglichst viel
Kunden abzuschleppen, wenn er dabei nur dem Borg-
unwesen Vorschub leistet, anstatt gegen bar zu liesern.

In den Gewerben, wo die Einführung der Barzah-
lung nicht durchführbar, sollte sie in Gegenrechnung monat-
lich, bei Angestellten und Beamten entsprechend deren

Gehaltszahlung und bei Arbeitern der jeweiligen Lohn-
Periode folgen. Wer es für ratsam hält, einem Rentner
oder Spekulant zu borgen, darf sich nicht wundern, statt
bar eine halbjährliche Zahlung in kleinen Raten zu er-

halten. Vielleicht denkt schon mancher, die Theorie hat
leicht Grundsätze zu diktieren, in der Praxis stellt sich

die Sache anders. Mit dem Prinzip, nur gegen Bar-
zahlung zu arbeiten, hat ein bekannter Gewerbetreibender,
der eine 30jährige praktische Erfahrung hinter sich hat,
sein Geschäft begonnen, und bis heute zur vollsten Zu-
friedenhett durchgeführt ohne Rücksicht auf Kollegen, die
auch jetzt trotz bedeutenden Schäden von dem alten Schien-
drian nicht lassen können. Anderseits ist mit Freuden
zu konstatieren, daß viele Bekannte dem Beispiel gefolgt
sind; aber was bedeuten einzelne, wenn sich die Masse

nicht zur Umkehr bewegen läßt! Mit Ausnahme der

Bauhandwerker läßt sich die Barzahlung direkt durch-
führen, bei diesen empfiehlt sich möglichst frühzeitige Raten-
zahlung bezw. Sicherstellung der kontrahierten Beiträge
durch den Bauherrn oder durch das Bauhandwerker-
Pfandrecht.

In der Bekleidungs-- und Nahrungsmittelbranche be-

steht kein stichhaltiger Grund gegen die Durchführbarkeit.
Das Publikum wird sich an die Barzahlung gewöhnen.

Betreffs des Sparens seien die Handwerker- und
Gewerbetreibenden dringend gewarnt vor den Agenten
gewisser Kleinbanken, welche den kleinen Leuten mittelst
niedlicher Kassetten das Sparen lehren wollen, um mit
dem Gelde die Dividenden der Aktionäre zu erhöhen.

Man führe das flüssige Geld einer gut fundierten
Kantonal-, Gewerbe- oder Handwerkerbank oder dergleichen

zu, so trägt es Zinsen zum Segen und zur Hebung des

gewerblichen Mittelstandes.

yerbanäwttw.
Die Jahresversammlung des sch-veizerischen Ver-

bandes der Spengler und Installateure findet am
27. Juni in Schaffhausen statt. Es soll eine Lohn-
und Arbeiterkontrolle eingeführt werden.

Der Schweizer. DachdeckermeisterverbanS hielt seine

Generalversammlung Sonntag den 9. Mai im Hotel
„Landhaus" in Wil (St. Gallen) ab. Um KU/z Uhr
wurde die Versammlung von Präsident Suter eröffnet.

Als Stimmenzähler beliebten Balt is (Zürich) und
Pfister (Winterthur). Das Protokoll der Delegierten-
Versammlung erhielt die Genehmigung. Der Jahresj-
beitrug wurde nach Antrag des Vorstandes pro Mit-
glied auf 2 Fr. und pro beschäftigten Arbeiter auf 1 Fr.
bestimmt. Es wurde bekanntgegeben, daß Werkstatt-
ordnungen zu halten sind und vom Sekretariat der
Unfallversicherung bezogen werden können, und zwar
gratis. Sekretär Aschwanden und Stillhart er-
teilten Bericht über die Verhandlungen der Sitzung des
Weitern Vorstandes des Schweizer. Gewerbevereins vom
3. Mai in Ölten betr. Gefahrenklassen und Gefahren-
stufen des Unfalloerstcherungsgesetzes Anschließend wurde
eine Kommission bestimmt von Suter (Wald), Mügg-
ler Thal), Aschivanden (Küsnacht) und Stillhart (Wil)
betr. Studium in Sachen Gefahrenklassen und Gefahren-
stufen, sowie Prämienansätzen und Unfallverhütungen im
Dachdeckerberufe zur Vernehmlassung der Eidgen. Unfall-
Versicherungsanstalt. Die Delegiertenversammlung
pro 1916 wurde nach Luzern bestimmt.

FeNerwèhr-Vèàîid öes Bezirkes Zürich-Land.
Sonntag 16. Mai fand in der „Sonne" in Birmens-
dorf die Delegiertenversammlung statt, die von 34 Ab-
geordneten der Verbandssektionen besucht war. Proto-
koll, Jahresbericht und Rechnung, welch letztere mit einem
Aktivsaldo von 1263 Fr. abschloß, wurden genehmigt.
In Anerkennung seiner Verdienste um den Verband
wurde Hans Gutter, Kommandant, in Höngg,
Gründer und langjähriger Präsident, mit Akklamation
zum Ehrenmitglied ernannt. Für das kommende
Jahr wurde die Abhaltung eines dreitägigen
Offizierskurses beschlossen.

Schweiz. Verband der Heizer md Maschinisten
Sektion Lansame md Umgebung.

Sektions-Bericht über den Aursus für auto-
chemisches Schweißen.

Nach unserem im Frühjahr 1914 aufgestellten Studien-
Programm, welches wir leider infolge der gegenwärtigen
Umstände beschränken mußten, war ein Kursus für auto-
chemisches Schweißen vorgesehen worden. Dank der
wohlwollenden Mitwirkung der Gesellschaft Wassermann,
Lieber à Cie, der Fabrikanten der dazu nötigen Produkte,
ist es uns glücklicherweise gelungen, diesen, seit langem
gewünschten Kursus für autochemisches Schweißen zu
verwirklichen. Derselbe fand Sonntag den 7. März 1915,
in deren neuen Fabrikräumen, 12 Yvonne IVilli» m
lU-tàe, statt. Es wohnten demselben 31 Teilnehmer bei.

Der Kursus fand morgens um 9'/s Uhr statt und
begann mit einem historischen Überblick der Schweißung
bis zur Erfindung des autochemischen Verfahrens. Nach
jahrelangen Versuchen mit Castolin in pulverisiertem und
flüssigem Zustande, ist es der Gesellschaft Wassermann,
Lieber & Cie. schließlich gelungen, ein handliches, leicht
anzuwendendes, stark konzentriertes Produkt in halb-
feuchter Form zu erhalten. Durch den Vortrag konnten
wir uns auch von den theoretischen und praktischen
Schwierigketten Rechenschaft ablegen, die zu überwinden
waren, um Präparate herzustellen, welche die verschiedenen
in Betracht kommenden Bedingungen für das Schweißen
aller in der Industrie vorkommenden Metalle erfüllen, z.B. :

a) Die verschiedenen Sorten von Gußeisen, Eisen,
Stahl, schmiedbarer Guß, Spezialstahl und Alu-
minium;

d) Kupfer, Bronze. Nickel und Messing auf obige
Metalle;

e) Stahl, Eisen und Gußeisen auf einander.
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